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S
a
tzu

n
g

über die Erhebung von G
ebühren für die N

iederschlagsw
asserbeseitigung des

Zw
eckverbandes G

ew
erbegebiet „K

lar - S
ee"

(N
iederschlagw

assergebührensatzung)

Aufgrund der §§ 2,5,15 und 150 ff der Kom
m

unalverfassung für das Land M
ecklenburg

Vorpom
m

ern vom
 13.07.2011 in der Fassung der Bekanntm

achung (G
VO

BI. M
-V S.), § 40 des

W
assergesetzes des Landes M

ecklenburg - Vorpom
m

ern vom
 30.11.1992 LwaG

 (G
VO

BI.M
-V S.669)

sowie der §§ 1,2 und 6 des Kom
m

unalabgabengesetzes M
ecklenburg-Vorpom

m
ern i. d. F.der

Bekanntm
achung vom

 12. April 2005 (G
VO

BI. M
-V S. 146) wird nach Beschlussfassung durch die

V
erbandsversam

m
lung am

 16.07.2020 folgende S
atzung erlassen:

In
h

a
ltsve

rze
ich

n
is

§
 l B

e
n

u
tzu

n
g

sg
e

b
ü

h
re

n
§ 2 G

ebührenm
aß

stäbe und G
ebührensätze

§ 3 G
ebührenpflichtige

§ 4 E
ntstehung und B

eendigung der G
ebührenpflicht

§ 5 H
eranziehung und Fälligkeit

§ 6 A
uskunftsanspruch

§ 7 O
rdnungsw

idrigkeiten
§

 8
 In

k
ra

fttre
te

n

§
 l B

e
n
u
tzu

n
g
sg

e
b
ü
h
re

n

(1)Der Zweckverband G
ewerbegebiet Penkun „Klar - See", nachfolgend ZV genannt, erhebt für die

Inanspruchnahm
e der jeweiligen öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlage eine

N
iederschlagsw

assergebühr.

(2) Der G
ebührenpflicht unterliegen G

rundstücke, die über einen Anschluss an die öffentliche
Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung verfügen. Ein G

rundstücksanschluss an die
öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung kann unterirdisch,
oberflächennah (Flachkanal, G

raben u.a.) oder oberflächig (Pflasterrinne, M
uldenstein,

S
chw

erlastrinne etc.) erfolgen.

§ 2 G
ebührenm

aß
stabstäbe und G

ebührensätze

(l)M
aßstab für die N

iederschlagsw
assergebühr ist die an die Einrichtung zur zentralen

Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossene bebaute und künstlich befestigte Fläche, von der
aus das von Niederschlagen stam

m
ende W

asser in die zentrale Einrichtung zur
Niederschlagswasserbeseitigung eingeleitet wird (gebührenpflichtige Fläche). Ausgangspunkt für die
Erm

ittlung der gebührenpflichtige Fläche ist die gesam
te Fläche des G

rundstücks.
(2)Naturlich begrünte Dachflächen gelten zu 60 %

 als gebührenpflichtige Flächen; das gleiche gilt für
Natur-und Verbundsteinpflaster oder auf ähnliche W

eise befestigte G
rundstücksflächen (z.Bsp.

Rasengittersteine, Fugenpfalster, Porensteine) m
it einem

 wasserdurchlässigen Fugenanteil von
m

in
d

e
ste

n
s 2

5
%

.

(3)Die jährliche Niederschlagswassergebühr beträgt 1,35 €/ m
2 gebührenpflichtiger Fläche.
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§ 3 G
ebührenpflichtige

(l)Gebührenpflichtig ist der Eigentüm
er des Grundstückes oder bei W

ohnungs-und Teileigentum
 der

W
ohnungs-und Teileigentüm

er. Ist das Grundstück m
it einem

 Erbbaurecht belastet, so ist der
E

rbbauberechtigte G
ebührenschuldner.

M
ehrere aus gleichem

 Rechtsgrund Verpflichtete sind G
esam

tschuldner.
(2)Bei Eigentum

swechsel wird der neue Eigentüm
er vom

 Beginn des nächsten M
onats an, der der

Rechtsänderung folgt, zur G
ebührenzahlung herangezogen, wenn der bisherige Eigentüm

er dem
Zw

eckverband den Eigentum
sw

echsel nachw
eist.

(3)Die Grundstückseigentüm
er haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte

zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte des Zweckverbandes das Grundstück betreten, um
 die

Bem
essungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. Kom

m
t der Grundstückseigentüm

er diesen
Verpflichtungen nicht nach, so können die zur G

ebührenberechnung erforderlichen
G

rundstücksflächen zur S
chätzung erm

ittelt w
erden.

§ 4 E
ntstehung und B

eendigung der G
ebührenpflicht

(l) Ist das Grundstück während des gesam
ten Kalenderjahres an die öffentliche Einrichtung zur

zentralen Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen, entsteht die Gebührenpflicht für das
Kalenderjahr am

 31.12.desselben Kalenderjahres.
(2)W

ird das G
rundstück während des Kalenderjahres angeschlossen, entsteht die Kalenderpflicht am

31.12. des Kalenderjahres für den Teil des Kalenderjahres, der auf den Ablauf des M
onats, in dem

 das
G

rundstück angeschlossen w
ird, folgt.

(3)Entfällt der Anschluss während des Kalenderjahres, entsteht die G
ebührenpflicht m

it Ablauf des
M

onats, in dem
 der Anschluss entfällt, frühestens m

it Ablauf des M
onats, in dem

 dies dem
Zweckverband schriftlich angezeigt wurde. Unterbleibt die Anzeige nach Satz l, entsteht die
G

ebührenpflicht für das Kalenderjahr am
 31.12. des Kalenderjahres.

§ 5 H
eranziehung und Fälligkeit

(1)Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der m
it einem

 Bescheid über
andere A

bgaben verbunden w
erden kann.

(2)Die Niederschlagswassergebührwird einen M
onat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides

fä
llig

.

§ 6 A
uskunftsanspruch

Dem
 G

ebührenschuldner ist vom
 Zweckverband oder einem

 Beauftragten Dritten
(Betriebsgesellschaft) auf Verlangen Einsicht in die der Gebührenfestsetzung zugrunde liegende
Kalkulation zu gewähren, soweit diese Gegenstand der Beschlussfassung des Zweckverbandes nach
§ 22 Abs. 3 Nr. 11 der Kom

m
unalverfassung M

V war oder gem
äß § 2 Abs. 3 des

Kom
m

unalabgabengesetzes M
V nachträglich geändert wurde. § 29 Abs.2 und 3 des

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes M
V ist entsprechend anzuwenden. Ein Kostenersatz darf

hierfür nur verlangt, soweit der Antragsteller die Fertigung von Kopien oder Abschriften aus den
Kalkulationsunterlagen verlangt oder in den Fällen des § 5 Abs. 7 Kom

m
unalabgabengesetz M

V.
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§
 7

 O
rd

n
u
n
g
sw

id
rig

ke
ite

n

O
rdnungsw

idrig nach § 17 A
bs. 2 N

r. 2 K
om

m
unalabgabengesetz M

ecklenburg-
Vorpom

m
ern (KAG

 M
-V) handelt, w

er entgegen § 3 Abs. 3 dieser Satzung die erforderlichen
Auskünfte nicht erteilt oder nicht duldet, dass Beauftragte des Zw

eckverbandes das G
rundstück

betreten, um
 die B

em
essungsgrundtagen festzuhalten oder zu überprüfen.

n
a

c
h

k
o

m
m

t.

§
 8

 In
k
ra

fttre
te

n

D
iese S

atzung tritt am
 Tage nach ihrer.;, öffentlichen B

ekanntm
achung in K

raft.
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